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(54) Transportvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Transportvorrichtung
1 zum Transportieren von Gütern mit einer Grundstruk-
tur, die zumindest ein Rahmenprofil 2 und eine in dem
Rahmenprofil 2 angeordnete Bodenplatte 3 umfasst. Die

Bodenplatte 3 hat mindestens eine obere Deckschicht
4a und mindestens eine untere Deckschicht 4b und eine
zwischen den Deckschichten 4a, 4b angeordnete Kern-
schicht 5.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transportvorrichtung
zum Transportieren von Gütern mit einer Grundstruktur,
die zumindest ein Rahmenprofil und eine in dem Rah-
menprofil angeordnete Bodenplatte umfasst. Die Erfin-
dung betrifft auch eine Verwendung einer solchen erfin-
dungsgemäßen Platte hierfür.
[0002] Durch den Wegfall von Handelsbeschränkun-
gen und einer immer größer werdenden weltweiten Ver-
netzung der Handelsbeziehungen sowie aufgrund der
Zunahme des individualisierten Warentransportes ist seit
Jahren eine starke Zunahme im Bereich des Waren- und
Güterverkehrs zu beobachten. Damit einhergehend
wachsen nicht nur die logistischen Aufgaben. Mit Blick
auf unsere Umwelt und die Verknappung unserer Res-
sourcen stehen heutige Transportunternehmen in der
Verpflichtung, den Güterverkehr nicht nur effizient und
kostensparend zu bewerkstelligen, sondern eben auch
auf die Nachhaltigkeit unserer Ressourcen zu achten.
[0003] So bedeuten Gewichtseinsparungen beim
Transport durch Verkehrsmittel jeglicher Art immer auch
eine Einsparung von Kraftstoff und somit eine Vergröße-
rung der Reichweite sowie einen umweltschonenderen
Transport, da in der Regel weniger CO2 ausgestoßen
wird. Insbesondere Frachtcontainer bzw. Frachtpaletten,
die aus einem Rahmen und einer massiven Bodenplatte,
meist aus Aluminium, bestehen, sind nicht nur schwer,
sondern weisen auch keinerlei Pufferung auf, um me-
chanische Belastungen, wie sie beispielsweise von ei-
nem Gabelstapler verursacht werden, ohne Schäden
aufzunehmen. Speziell in der Luftfahrt gibt es Beschrän-
kungen hinsichtlich der maximalen Abfluggewichte. Eine
Reduzierung des Gewichtes der Transportvorrichtung
bedeutet immer auch eine Erhöhung der mitzunehmen-
den Nutzlast.
[0004] Darüber hinaus besteht ein Hauptproblem
heutzutage darin, dass die Boden- bzw. Frachtpaletten
sich während des Gebrauches durchbiegen und somit
unter Umständen nicht mehr in dem Verkehrsmittel, bei-
spielsweise einem Flugzeug, befestigt werden können.
Viele Unternehmen sind im Luftfrachtverkehr daher dazu
gezwungen, solche Luftfrachtpaletten bzw. Luftfracht-
container in einer größeren Anzahl als tatsächlich benö-
tigt vorzuhalten, um die beschädigten Paletten oder Con-
tainer austauschen zu können.

Aufgabe

[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung eine verbesserte Transportvorrichtung anzugeben,
welche die aus dem Stand der Technik genannten Nach-
teile vermeidet bzw. verringert.

Lösung

[0006] Die Aufgabe wird mit einer Transportvorrich-
tung der eingangs genannten Art erfindungsgemäß da-

durch gelöst, dass die Bodenplatte mindestens eine obe-
re Deckschicht und mindestens eine untere Deckschicht
und eine zwischen den Deckschichten angeordnete
Kernschicht aufweist.
[0007] Es wird somit vorgeschlagen, dass die Trans-
portvorrichtung, die beispielsweise eine Transportpalet-
te oder aber auch ein Transportcontainer sein kann, ein
Rahmenprofil und eine daran angeordnete Bodenplatte
aufweist, die aus einer oberen und einer unteren Deck-
schicht besteht, zwischen denen eine Kernschicht ein-
gebettet ist. Vorteilhafterweise sind die Deckschichten
mit der Kernschicht verklebt. Mit einer solchen zusam-
mengesetzten Aufbauweise der Bodenplatte erhöht sich
zwar die Aufbauhöhe, die jedoch aufgrund der Ge-
wichtseinsparung bei erhöhter Festigkeit in Kauf genom-
men wird. Dabei wurde erkannt, dass die verursachte
Reduzierung des Frachtvolumens derart gering ist, dass
sie nicht weiter ins Gewicht fällt.
[0008] Bevorzugterweise ist die Dichte des Kernmate-
rials geringer als die Dichte des Materials der Deck-
schichten, so dass aufgrund der geringeren Dichte der
Kernschicht das Gewicht der Bodenplatte und somit der
gesamten Transportvorrichtung drastisch reduziert wer-
den kann. Der Kern hat trotz seiner geringen Dichte eine
hohe Druckstabilität. Als Materialien für die Deckschich-
ten kommen beispielsweise dünne Aluminiumplatten von
ca. 1 mm Dicke in Frage, während die Kernschicht aus
einem Aluminiumschaum besteht, der ca. 10-15% der
Dichte der Aluminiumdeckschichten hat. Somit lässt sich
bei erhöhter Steifigkeit - insbesondere Biegesteifigkeit -
das Gewicht reduzieren.
[0009] Für die Deckschichten sind aber auch andere
feste Materialien denkbar, wie beispielsweise Faserver-
bundwerkstoffe. Neben den klassischen Fasern aus
Kohlenstoff, Glas oder Aramid und Matrizen aus duro-
plastischen und thermoplastischen Harzen sind außer-
dem Bioverbunde denkbar. Sie haben den Vorteil, dass
sie recycelbar sind. Die Kernschicht kann aus Schaum,
Waben mit oder ohne Füllung, Faltwaben oder sonstiges
gefaltetes Material, Balsaholz oder ähnliches bestehen,
Die Füllungen der Waben können verschiedene Aufga-
ben haben. Es können verschiedene Eigenschaften des
Kerns verbessert werden, Beispiele hierfür sind Brand-
schutz und Feuchtigkeitsaufnahme.
[0010] Da Luftfrachtpaletten bzw. Luftfrachtcontainer
über spezielle Transportförderbänder bzw. Rollmatten
geschoben werden, ist es besonders vorteilhaft, wenn
an der Unterseite der Bodenplatte eine abriebfeste
Schutzbeschichtung angebracht wird, um die untere
Deckschicht der Bodenplatte nicht zu beschädigen und
somit die Komposition zu gefährden. Eine solche abrieb-
feste Schutzbeschichtung kann beispielsweise aus Alu-
minium oder einem Gummimaterial sein. Eine weitere
Ausführung der Verschleißschicht besteht abwechselnd
aus zwei Schaum- und zwei Aramidschichten. Die unter-
ste Schicht ist dabei die Aramidschicht, so dass die auf-
tretenden Druckkräfte besser verteilt werden.
[0011] Erfindungsgemäß ist die Bodenplatte in dem
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Rahmenprofil angeordnet. In einer speziellen Ausfüh-
rungsform weist das Rahmenprofil ein entsprechendes
Nutprofil auf, in das die Bodenplatte derart aufnehmbar
ist, dass sie vom Rahmenprofil gehalten wird. Hierfür ist
es beispielsweise denkbar, dass das Rahmenprofil vor-
gespannt ist und beim Zusammensetzen elastisch auf-
gebogen wird, um die Bodenplatte in das Rahmenprofil
einzuschieben. Anschließend wird die Bodenplatte kraft-
schlüssig in dem Nutprofil gehalten. Dies hat den ent-
scheidenden Vorteil, dass keine weiteren Verbindungs-
elemente notwendig sind, um die Bodenplatte mit dem
Rahmenprofil zu verbinden. Andererseits kann bei Be-
schädigungen die Bodenplatte leicht ausgewechselt
werden, was auch an entfernten Orten durch das dortige
Personal durchgeführt werden kann.
[0012] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn das
Rahmenprofil eine separate obere und eine untere Pro-
filwand aufweist, zwischen denen die Bodenplatte ange-
ordnet wird und die mit Hilfe von Befestigungsverbindun-
gen bzw. Befestigungsmitteln, wie beispielsweise
Schrauben oder Nieten miteinander verbunden werden,
so dass die Bodenplatte zwischen den Profilwänden
kraft- oder formschlüssig gehalten wird. Dies hat den Vor-
teil, dass das Rahmenprofil, welches die oberen und un-
teren Profilwände ausbildet, nicht integral (einstückig)
aufgebaut sein muss, was die Montage der Palette bzw.
des Frachtcontainers erleichtert.
[0013] Um auch hier die Bodenplatte vor Beschädi-
gung zu schützen, ist es ganz besonders vorteilhaft,
wenn die untere Profilwand durchgängig derart ausge-
bildet ist, dass die gesamte Bodenplatte abgedeckt wird.
[0014] Bevorzugterweise ist an einem Umfang des
Rahmenprofils zumindest teilweise ein Stoßdämpfungs-
profil angeordnet, um so genannte Impact-Schäden, wie
sie beim Transport oder beim Be- und Entladen entste-
hen können, an den Paletten bzw. an dem Container zu
vermeiden. Dazu wird ein beispielsweise elastomeres
Profil an dem Rahmen angeordnet, der einen Großteil
der kinetischen Energie bei solchen Impacts aufnehmen
kann,
[0015] Vorteilhafterweise ist die Bodenplatte im Nor-
malzustand nach oben gewölbt. Wird die Palette bzw,
der Container nun mit Stückgut belastet, so wird die Bo-
denplatte eben und fügt sich somit in den entsprechen-
den Laderaum ein. Mit der entsprechenden Vorwölbung
entgegen der Belastungsrichtung können die Schäden
an den Paletten bzw. Containern minimiert werden, die
aufgrund der Materialverformung und Überbeanspru-
chung regelmäßig entstehen.
[0016] Darüber hinaus wird die vorliegende Aufgabe
auch mit der Verwendung der oben genannten Boden-
platte für eine Transportvorrichtung mit einem Rahmen-
profil, in das die Bodenplatte aufnehmbar ist, gelöst.
[0017] Vorteilhafte Ausgestaltungen zu dieser Ver-
wendung finden sich in den entsprechenden Unteran-
sprüchen.
[0018] Die Erfindung wird anhand der beigefügten
Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 - Transportvorrichtung mit einstückigem Rah-
menprofil und

Figur 2 - Rahmenprofil mit Stoßdämpfungsprofil.

[0019] Figur 1 zeigt die erfindungsgemäße Transport-
vorrichtung 1, die ein Rahmenprofil 2 und eine in dem
Rahmenprofil 2 angeordnete Bodenplatte 3 aufweist. Die
Bodenplatte 3 umfasst eine Kernschicht 5, die von einer
oberen Deckschicht 4a und einer unteren Deckschicht
4b begrenzt wird. Die obere und die untere Decksicht 4a,
4b ist dabei vorteilhafterweise aus Aluminium gefertigt,
während die Kernschicht 5 aus einem Aluminiumschaum
besteht, der eine erheblich geringere Massedichte auf-
weist und somit zur Gewichtsreduktion erheblich bei-
trägt.
[0020] Das Rahmenprofil kann dabei leicht nach au-
ßen aufgebogen werden, um die Bodenplatte 3 in dem
Rahmenprofil 2 einzuschieben. Aufgrund der Rückstell-
kräfte des Rahmenprofils 2 wird die Bodenplatte 3 dann
in dem Rahmenprofil 2 kraftschlüssig bzw, formschlüssig
gehalten. Weitere Verbindungselemente bedarf es in
diesem Ausführungsbeispiel dann nicht mehr, sind je-
doch zur Unterstützung durchaus denkbar.
[0021] Das Rahmenprofil definiert somit im Bereich
der Aufnahme, in dem die Bodenplatte 3 aufgenommen
wird, ein entsprechendes Nutprofil, in die die Bodenplatte
3 aufgenommen werden kann.
[0022] Figur 2 zeigt ebenfalls eine erfindungsgemäße
Transportvorrichtung 1, bei der das Rahmenprofil 2, wie
in Figur 1 gezeigt, aus einer separaten oberen Profilwand
2a und einer unteren Profilwand 2b besteht. Darüber hin-
aus ist das Rahmenprofil 2 bzw. die obere Profilwand 2a
bzw. die untere Profilwand 2b derart ausgebildet, dass
ein Stoßdämpfungsprofil 6 formschlüssig an einem Um-
fang der Transportvorrichtung 1 gehalten wird, so dass
mechanische Kräfte, die auf die Transportvorrichtung 1
wirken, abgefangen werden können. Mit Hilfe eines Be-
festigungsmittels 7, beispielsweise eine Schraube oder
eine Niete, wird die obere Profilwand 2a und die untere
Profilwand 2b zusammengedrückt, so dass die Boden-
platte 3, die zwischen der oberen und der unteren Pro-
filwand angeordnet ist, mit diesen verpresst wird. Die Bo-
denplatte 3 wird somit zwischen den beiden Profilwänden
2a und 2b kraftschlüssig bzw, formschlüssig gehalten.
[0023] Sowohl Figur 1 als auch Figur 2 zeigt ein Rah-
menprofil 2, an dessen oberer Seite ein T-Nuten-Veran-
kerungsprofil 8 (so genannte Seat Tracks) angeordnet
ist, das zur Befestigung von möglichen Seitenwänden,
Verankerungen oder ähnlichem eingesetzt werden kann.
Darüber hinaus ist in Figur 2 die untere Profilwand 2b
durchgängig ausgebildet, so dass der gesamte untere
Bereich der Bodenplatte 3 von der Profilwand 2b abge-
deckt wird, um die Bodenplatte 3 vor eventuellen Be-
schädigungen und Auftreten von Verschleißerscheinun-
gen zu schützen.
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Patentansprüche

1. Transportvorrichtung (1) zum Transportieren von
Gütern mit einer Grundstruktur, die zumindest ein
Rahmenprofil (2) und eine in dem Rahmenprofil (2)
angeordnete Bodenplatte (3) umfasst, wobei die Bo-
denplatte (3) mindestens eine obere Deckschicht
(4a) und mindestens eine untere Deckschicht (4b)
und eine zwischen den Deckschichten (4a, 4b) an-
geordnete Kernschicht (5) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Rahmenprofil (2) eine se-
parate obere Profilwand (2a) und eine untere Profil-
wand (2b) aufweist, zwischen denen die Bodenplatte
(3) angeordnet ist und die durch Befestigungsmittel
(7) derart verbunden sind, dass die Bodenplatte (3)
zwischen den Profilwänden (2a, 2b) gehalten wird.

2. Transportvorrichtung (1) zum Transportieren von
Gütern mit einer Grundstruktur, die zumindest ein
Rahmenprofil (2) und eine in dem Rahmenprofil (2)
angeordnete Bodenplatte (3) umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bodenplatte (3) minde-
stens eine obere Deckschicht (4a) und mindestens
eine untere Deckschicht (4b) und eine zwischen den
Deckschichten (4a, 4b) angeordnete Kernschicht (5)
aufweist.

3. Transportvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Transportvor-
richtung (1) ein Frachtcontainer, insbesondere ein
Luftfrachtcontainer oder eine Luftfrachtpalette, ist.

4. Transportvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichte des Kernmaterials geringer ist als
die Dichte des Materials der Deckschichten (4a, 4b).

5. Transportvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an zumindest einer der Deckschichten (4a, 4b)
an einer Außenseite eine abriebfeste Schutzbe-
schichtung, insbesondere aus Aluminium, angeord-
net ist.

6. Transportvorrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die abriebfeste Schutzbe-
schichtung aus mindestens einer Schaumschicht
und mindestens einer Aramidschicht besteht.

7. Transportvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Rahmenprofil (2) ein Nutprofil hat, in das
die Bodenplatte (3) derart aufnehmbar ist, dass die
Bodenplatte (3) von dem Rahmenprofil (2), insbe-
sondere lösbar, gehalten wird.

8. Transportvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

das Rahmenprofil (2) eine obere Profilwand (2a) und
eine untere Profilwand (2b) aufweist, zwischen de-
nen die Bodenplatte (3) angeordnet ist und die durch
Befestigungsmittel (7) derart verbunden sind, dass
die Bodenplatte (3) zwischen den Profilwänden (2a,
2b) gehalten wird.

9. Transportvorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die untere Profilwand (2b)
durchgängig ausgebildet ist.

10. Transportvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an einem Umfang des Rahmenprofils (2) zu-
mindest teilweise ein Stoßdämpfungsprofil (6) ange-
ordnet ist.

11. Transportvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bodenplatte (3) entgegen der Belastungsrich-
tung im unbelasteten Zustand gewölbt ist.

12. Transportvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Deckschichten mit der Kernschicht verklebt sind.

13. Verwendung einer Bodenplatte (3) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche

- mit mindestens einer oberen Deckschicht (4a)
und mindestens einer unteren Deckschicht (4b)
und einer zwischen den Deckschichten (4a, 4b)
angeordneten Kernschicht (5)
- für eine Transportvorrichtung (1) mit einem
Rahmenprofil (2), in das die Bodenplatte (3) auf-
nehmbar ist.

14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichte des Kernmaterials gerin-
ger ist als die Dichte des Materials der Decksichten.

15. Verwendung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Deckschichten mit der
Kernschicht verklebt sind.
Ai/sb
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